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5. Änderung

Diese Satzung der Stadt Hamm vom 22.12.2020 ist am Tage der ortsüblichen 
Bekanntmachung ohne Durchführung des Genehmigungsverfahrens
gem. § 10 (2) und (3) BauGB am 07.01.2021 in Kraft getreten.

Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - 
Westfalen (GO) vom 14. Juli 1994 (GV.NW S. 666/SGV. 
NW 2023) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) 
vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - jeweils in der 
gegenwärtig geltenden Fassung -

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018 - 
BauO NRW 2018) vom 03. August 2018 (GV. NRW. 
Ausgabe 2018 Nr. 19  S. 441 bis 458) - in der 
gegenwärtig geltenden Fassung -

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl.I S.58) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

I.  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 4 und 16 BauNVO)
1.1.  Als Art der baulichen Nutzung wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

1.2.  Die nach § 4 (2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässige Nutzung der Anlagen für sportliche Zwecke ist gemäß § 1 (5) BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans und somit ausgeschlossen.

1.3.  Die in § 4 (3) Nr. 2, 3, 4 und 5 BauNVO genannten, ausnahmsweise zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans und somit ausgeschlossen.

2.  Gemäß § 16 (3) BauNVO darf die Traufhöhe (TH) von 6,50 m und die Firsthöhe (FH) von 11,00 m jeweils über der Höhe der 
erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche des Karl-Mecklenbrauck-Weges nicht überschritten werden.

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (1) BauNVO)
3.1.  Es ist eine offene Bauweise gemäß § 22 (1) BauNVO festgesetzt.

3.2.  Es sind nur Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässig.

Grundstücksgrößen (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB)
4.  Baugrundstücke mit einer Breite von weniger als 6,00 m sind unzulässig.

Flächen für Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO)
5.  Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind gemäß § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und / oder zwischen dieser und den seitlichen Grundstücksgrenzen zulässig.

6.  Vor Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) ist ein Abstellplatz (Stauraum) von mindestens 5,00 m Tiefe von der 
erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche des Karl-Mecklenbrauck-Weges einzuhalten.

7.  Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen nach § 14 (1) BauNVO sind zwischen der straßenseitigen Baugrenze und 
der erschließenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche des Karl-Mecklenbrauck-Weges nicht zulässig.

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (Doppelhaushälften oder Hausgruppeneinheiten) (§ 9 (1) Nr. 6 
BauGB)
8.  Es ist gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB je Doppelhaushälfte oder Hausgruppeneinheit nur eine Wohneinheit zulässig.

Ver- und Entsorgungsleitungen (§9 (1) Nr. 13 BauGB)
9.  Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen sind unterirdisch zu 
verlegen.

Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
10.1.  Für die Schaffung der Wohnverträglichkeit gegenüber den Geräuschemissionen sind Lärmminderungsmaßnahmen 
erforderlich. Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche (z.B. LPB III: maßgeblicher Lärmpegelbereich) sind für die 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) bei 
Neubaumaßnahmen oder wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude an den lärmzugewandten Seiten des Verkehrsweges 
Karl-Mecklenbrauck-Weg die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung (gem. DIN 
4109  Schallschutz im Hochbau  Ausgabe 2018 [DIN 4109-1:2018-01] in Kapitel 7.1 / Bezugsquelle: Beuth-Verlag GmbH, 
Berlin) einzuhalten.

___________________________________________________________________________________________
I Raumarten 
I__________________________________________________________________
I Bettenräume Aufenthaltsräume Büroräume 1) 
I in Kranken- in Wohnungen, und ähnliches
I anstalten und Übernachtungsräume in

Lärm- "Maßgeblicher I Sanatorien Beherbergungsstätten,
pegel Außenlärm- I Unterrichtsräume und
bereich pegel La" I ähnliches

__________________________________________________________________
I erf. Schalldämmmaß (R´w,res) des Außenbauteils in dB

___________________________________________________________________________________________
    LPB II 60 I 35 30 30
___________________________________________________________________________________________
    LPB III 65 I 40 35 30
___________________________________________________________________________________________
a) Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.
1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten 
Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

10.2.  Außenbauteile sind die Bauteile, die Aufenthaltsräume nach außen abschließen, insbesondere Fenster, Türen 
Rollladenkästen, Wände, Dächer und Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen. Das resultierende Schalldämmmaß 
muss vom Gesamtbauteil erbracht werden. Es sind daher die Flächenanteile von Wand, Dach, Fenstern, Dachaufbauten etc. zu 
ermitteln. Die Berechnung der konkreten Dämmwerte erfolgt im Genehmigungsverfahren gemäß DIN 4109.

10.3.  Bei besonders schutzbedürftigen Räumen (z.B. Schlafräumen), die auf der zur Geräuschquelle zugewandten 
Gebäudeseiten angeordnet werden, muss die erforderliche Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand 
(z.B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder Belüftungen über die lärmabgewandte Fassadenseite) sicher gestellt werden.

10.4.  Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne 
besonderen Nachweis
- bei offener Bebauung um 5 dB(A),
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen
um 10 dB(A) gemindert werden.

Hinweise:
Von den hier festgelegten Anforderungen kann ausnahmsweise durch Einzelfallnachweis abgewichen werden, wenn sich durch 
eine Neuberechnung der Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung des konkreten Bauvorhabens andere Beurteilungspegel 
an den verschiedenen Fassaden ergeben.

Darüber hinaus wird empfohlen, im Rahmen von Neubaumaßnahmen durch die Gestaltung der Grundrisse und geschickte 
Anordnung der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite der vorhandenen Lärmsituation Rechnung zu tragen.

11.  Zum Schutz der Wohnbebauung entlang des Karl-Mecklenbrauck-Weges wird im westlichen, an die Stellplatzanlage des 
Lebensmitteldiscountmarktes angrenzenden Bereich eine nicht unterbrochene Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,00 m über 
Oberkante der Stellplatzanlage auf eine Länge von 27,60 m entlang der Grundstücksgrenze festgesetzt.

Höhenlage der Baukörper (§ 9 (3) BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO)
12.  Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens ist maximal 0,50 m über der Oberkante der Fahrbahn der dazugehörigen 
Erschließungsfläche des Karl-Mecklenbrauck-Weges zulässig.

II.  Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 (1) und (2) BauO NRW

Dachgestaltung
a)  Es sind die Dachformen Satteldach (SD), Walmdach (WD), und Zeltdach (ZD) zulässig. Die zulässige Dachneigung beträgt 
mindestens 35° und maximal 45°. Bei Sattel- oder Walmdächern ist die Firstrichtung parallel zur Straßenbegrenzungslinie des 
Karl-Mecklenbrauck-Weges auszurichten.

b)  Die Dacheindeckung darf nicht in glänzender oder reflektierender Form und nur mit Dachziegeln in den Farben Schwarz, Grau, 
Blau oder Braun ausgeführt werden. Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind alle zusammenhängenden Hauseinheiten mit in 
Material und Farbe einheitlicher Dacheindeckung auszuführen.

c)  Maßnahmen der Dachbegrünung sowie die Anbringung von Photovoltaik- oder Solaranlagen sind zulässig.

d)  Alle Flachdächer von Garagen, überdachten Stellplätzen und Nebenanlagen mit mehr als 10 m² Fläche sind zu begrünen. Das 
begrünte Dach muss mindestens eine Drän-, Filter- und Vegetationsschicht von 10 cm haben und ist mit einheimischen und 
standortgerechten Arten zu begrünen. Ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen oder für erforderliche haustechnische Einrichtungen genutzt werden.

Einfriedungen
e)  Einfriedungen in Vorgärten (Bereich zwischen dem Karl-Mecklenbrauck-Weg und der vorderen Gebäudekante) dürfen eine 
Höhe von 0,80 m nicht überschreiten.

f)  Einfriedungen der östlichen oder südlichen Gartenflächen dürfen eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten. Sie dürfen lediglich 
als Hecken, Stahlmatten-, Maschendraht- oder Holzzäune ausgeführt werden. Mauern, Betonzäune, Gabionen, 
gabionen-ähnliche Konstruktionen oder Einfriedungen mit vergleichbar massivem oder mit vergleichbar hitzespeicherndem 
Charakter sind unzulässig.

Gestaltung und Instandhaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke
g)  Die Oberflächen von Hofflächen, Garagen- bzw. Stellplatzzufahrten, Stellplätzen oder Fußwegen sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise (Porenstein oder sonstiges wasserdurchlässiges Material, Pflasterung mit Rasenfugen, wassergebundener Decke, 
Schotterrasen) auszuführen.

h)  Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche, Lagerfläche oder Stellplatz dienen, sind als Grünflächen (d.h. 
unversiegelt und größtenteils bepflanzt) anzulegen und zu pflegen. Kies-, Schotter- und Steingärten oder vergleichbare 
monostrukturelle Flächengestaltungen sind unzulässig.

Müllbehälter
i)  Lagerflächen sowie Abstellplätze von Müllbehältern sind der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche des 
Karl-Mecklenbrauck-Weges (z.B. durch Begrünungsmaßnahmen oder Einhausungen, nicht aber durch Gabionen) zu entziehen.

III.  Hinweise

Denkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
(Tel.: 02761 / 93750; Fax: 02761 / 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 (4) DSchG NW).

Kampfmittel
Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln nie ganz 
ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden oder eine außergewöhnliche 
Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, ist sofort telefonisch die Feuerwehr (Tel.: 903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder die 
Polizei (Tel.: 916-0 oder Notruf 110) zu kontaktieren.

Methanausgasungen
Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans in einem großflächigen Bereich, in dem 
aktuell Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können (Bereich III). Eine Freisetzung von Methan ist insbesondere dann 
möglich, wenn die abdichtenden Schichten des Quartär sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann 
bautechnische Maßnahmen wie zum Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von aufsteigendem 
Gas zum Beispiel mittels Rigolen, Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig werden. Es wird daher dringend empfohlen, 
objektbezogene Untersuchungen sowie die Konzepterarbeitung von Vorsorge- und Sicherheitsvorkehrungen durch einen 
Sachverständigen durchführen zu lassen. Nähere Informationen können beim Umweltamt eingeholt werden.

Artenschutz
Eine artenschutzrechtliche Prüfung des Büros für Landschafts- und Freiraumplanung Leser . Albert . Bielefeld GbR 
(Bochum) vom 07.07.2016 kommt zu dem Ergebnis, dass keine Belange des Artenschutzes berührt werden.

Löschwasserversorgung
Eine ausreichende Löschwassermenge ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen.

DIN-Normen und sonstige Quellen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstigen Quellen können im Bautechnischen 
Bürgeramt des Technischen Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.

Kontaktdaten
Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax- oder Telefonnummer) haben den Stand vom 
Januar 2020.

   Die Planunterlage (Stand: 10.2019) entspricht den
   Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
   Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist 
   geometrisch eindeutig.

   Hamm, 01.02.2021

   gez. Leistner
   Städt. Vermessungsdirektor
______________________________________________

   Für den Entwurf:

   Hamm, 03.02.2021

   gez. Mentz
   Stadtbaurat

   gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor

   gez. Dersen
   Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan besteht aus einem Blatt 
   Zeichnung.

   Hamm, 04.11.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 2 (1) BauGB 
   am 10.12.2019 die Aufstellung dieses Bebauungs-
   planes der Innenentwicklung (§ 13a) beschlossen. 
   Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
   erfolgte am 19.12.2019.

   Hamm, 04.11.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
   § 3 (1) BauGB hat als Besprechungsmöglichkeit 
   bei der Verwaltung vom 03.01.2020 bis
   einschließlich 17.01.2020 stattgefunden.

   Hamm, 04.11.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat die gemäß § 3 (2) BauGB
   erforderliche öffentliche Auslegung dieses 
   Bebauungsplanes mit der Begründung vom 29.04.2020
   am 23.06.2020 beschlossen.

   Hamm, 04.11.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan hat mit der Begründung vom 
   29.04.2020 gemäß § 3 (2) BauGB nach erfolgter 
   Bekanntmachung am 27.06.2020 und 12.08.2020
   in der Zeit vom 13.07.2020 bis einschließlich 
   21.08.2020 öffentlich ausgelegen.
  
   Hamm, 04.11.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 10 BauGB 
   diesen Bebauungsplan mit der Begründung 
   vom 29.10.2020 am 15.12.2020 
   als Satzung beschlossen.

   Hamm, 18.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die Bereithaltung dieses Bebauungsplanes zu jeder-
   manns Einsicht ist gemäß § 10 (3) BauGB 
   am 07.01.2021 ortsüblich bekanntgemacht worden.

   Hamm, 13.01.2021
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans 

(§ 9 Abs. 7 BauGB )

Gestalterische Festsetzungen/ 
Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 89 Abs. 1 BauO NRW)

SD Satteldach

WD Walmdach

ZD Zeltdach

Dachneigung, z.B. 30°

Hauptfirstrichtung

weitere Festsetzungen siehe örtliche Bauvorschriften in Textform

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

Aufteilung Straßenquerschnitt

Bemaßung

   69,00 vorhandene Geländehöhe über NHN

  j z.B. Oberkante Fahrbahn in m über NHN 

vorhandene Bebauung mit Hausnummer (z.B. 5)

     122 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

 Vorschlag zur Grundstücksteilung

Zeichenerklärung

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB)
Auszug aus der Planzeichenverordnung (PlanzV)

 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 bis 11 der BauNVO)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVO)

0,8 Geschoßflächenzahl (GFZ), als Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

  II als Höchstmaß

II-III als Mindest- und Höchstmaß

Höhe der baulichen Anlagen in         m über einem
Bezugspunkt

TH Traufhöhe, z.B. 116,0 m über NHN

FH Firsthöhe, z.B. 124,5 m über NHN

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

DH nur Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässig

Baugrenze

Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmschutzwand

Grenze LPB ( Lärmpegelbereich )

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging der 
Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.


